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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1969

Norm

StPO §364

Rechtssatz

Ein tauglicher Wiedereinsetzungsgrund im Sinne des § 364 StPO liegt vor, wenn der Gefangenhausbeamte unter

Erteilung einer unrichtigen Rechtsbelehrung dem Untersuchungshäftling keine Gelegenheit zur

Rechtsmittelanmeldung gibt, obwohl dieser darum rechtzeitig ansucht.
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